
Christliche Kulturpolitik
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Wo liegt angesichts der Bildungs und Kulturbeflissenheit der verschiedenen
Interessengruppen innerhal der Bundesrepublik heute der Schwerpunkt
des Kulturauftrages christlicher Politik% Wiırd mehr vVvomn der technisch
verwandelten Lebenswelt un!: der Umstrukturierung des Gesellschatftslebens
vorgezeichnet oder sıind CS mehr die geisti1gen Ideen und Kräfte, dıe den Kul-
turauftrag der heutigen Gesellschaft bestimmen £

KULTURPOLITISCHE LIPPEN
Die politische Situation der Bundesrepublik füuntzehn Jahre ach dem

zweıten Weltkrieg ıst untier anderem VO  - 7 W E1 Gefahrenquellen gekenn-
zeichnet: VO totalıtären Staatsdenken und VO  — der Anfälligkeit für kom-
munistische Intiltration. Beide stellen dıe kulturelle Kraft des deutschen
Volkes ı beiden Teilen Deutschlands höchste Anforderungen.

Totalitäres Staatsdenken

Das och nıicht überwundene totaliıtäre Staatsdenken billigt auch We-
sten dem Staat Auifgaben der Bildung und Erziehung Zı die ach dem Grund-
geselz der Bundesrepublik eindeutig den einzelnen (Gsliedern un Gruppen
der Gesellschaft 7zustehen. Beispiele sind dıe Schulpolitik den Ländern,
VOL allem 1 denen mit SPD-Kegierung, und U, s der Bildungsplan ZUr „Neu-

der CHMILECLINSALLL VOoO  - der Gewerk-gestaltung des deutschen Schulwesens“‘,
schatft Erziehung un Wissenschaft und den Bayerischen Lehrer- un Lehre-
inneNvereinNnell Juni dieses Jahres beschlossen wurde.

ach Art O, Abs des Grundgesetzes der Bundesrepublik sind „Pflege
un Erziehung der Kınder as natürliche Kecht der Kltern un die VOL-

derst ihnen obliegende Pflicht‘“ Daraus Tolgt eindeut1ig, da{fß die kiıltern mı1ıt-
zubestimmen haben über die Art der Schule, über Geist un!: Inhalt des Un-
terrichtsstoffes, ber die erzieherische Fignung der schulischen Erzieher,
denen S16 ihre Kinder anvertrauen. ach dem Grundgesetz sind also die Län-

derregierungen verpflichtet, der praktischen Schulpolitik das ursprung-
liche Recht der Kıltern ZUFE Geltung kommen lassen.

Das gleiche gilt Vo  - Bildungsplänen, ob SIC 19808 VoO  —> Ausschüssen, VOo  - 1n
teressenverbänden oder VOIL Lehrervereinen entworfen werden. Soweit die
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Schule erzieherische Aufgaben erfüllen hat, di auı l3 rhalb recht-
mäßigen staatspolitischen un allgemeinen gesellschaftlichen .Interesses lie‚-
SCH, wirken die Liehrer uch als Stellvertreter der Eltern, nichtalso DUr

Auftrag € Verbandes oder des Staates. Das VO. Grundgesetz garantierte
Eilternrecht erstreckt sich auch aut die Schule. Das chulwesen „steht unter
Aufsicht des Staates‘‘ (Art Abs HKıs ist also nicht „SDache des Staates‘®
W16 die Hessische Landesverfassung formuliert Der Wıderspruch der
Hessischen Landesverfassung 710 Art un der Bundesverfassung V:  A

diente 611 CISCHC Untersuchung
Das totalıtäre Staatsdenken i1st durch dıe Formulierung der Bundesverfas-

SUNS allein och nıicht überwunden. Kıs steckt allzu tief un deutschen
Tradition. Hier hat jede demokratische Politik WEn S1C Geist un Buch-
staben der Bundesverfassung ernst nımmt C11C weitreichende Bildungsauf-
gabe erfüllen. Christlich demokratische Politik ann diesem Kulturauf-
irag leichter gerecht werden, als ihre grundsätzliche Zielsetzung dem
Wortlaut uUun!:! dem Geist der Bundesverfassung voll entspricht.

Bei der Formulierung desGrundgesetzes sich seinerzeıt alle ma{ißs-
geblichen Parteien darüber CHM19, da{fß der Kulturtotalitarismus des Nazı-
Parteistaates für die Zukunft der Wurzel unmöglich gemacht werden
sollte. Darum die eindeutige Formulierung der Grundrechte der Person, VO  -

denen das Recht der Kıltern auf Krziehung der Kinder tür das gesunde emO0-
kratische Leben eln ausschlaggebende Bedeutung hat Haben WIL bereits
VETSESSCH, WIC CIN1LS WITL ach dem Zusammenbruch des Naziregimes
waren © Wieweıit haben UNSeremInNn öffentlichen Krziehungs-und Schul-

bisher Sinn der Überwindung des totalitären Staatsdenkens die
Bundesverfassung verwirklicht?

Das totalitäre Staatsdenken ı1 UuUNsSeTEIN CLISCHCH Reihen ist nicht DUr E1n

rbe des Nationalsozialısmus, sondern reicht weiter zurück ı die geistige
und politische Geschichte uUNsSeres Volkes. Wie stark gerade westliche un!
deutsche Ideen auf die 1NNere Festigung des ostliichen Totalitarısmus 6e111-

gewirkt haben, ıst bekannt SCHUS;, och CISCHS darstellen IMNUSSEN.
Sozialistisches Staatsdenken ne1g dazıl, Staat C1INe Art mystifizierter Re-
präsentatıon der Gesellschaft sehen. Der einzelne als „Diener des Staates““
wird infolgedessen uch leichter ı Fraéen der Kultur un! Biıldung verplant.
Die gesellschaftlichen Gruppen, die weltanschaulichen Gemeinschaften und
andere sind dabei ständig SEZWUNSCH, ihre persönlichen Interessen un
Rechte den Staatsdirigismus verteidigen.

So wird hier der Staat ı Bewußtsein der freiheitlich denkenden ürger
ZU Störenfried mıt dem möglichst tun haben möchte. Wem
allerdings die persönlichen Rechte un kulturellen Werte bedeuten,
WE die relig1öse un: famıhäre Bildung unErziehung mehr oder WEN1LSCL
gleichgültig ıst, findet sich leichter mıiıt eiNeIN auch ı ulturellen Angele-
genheiten dirigierenden Staat ab Denn das erspart dem einzelnen EISENCS
Nachdenken, nimmt ihm großen eıil C1SCHNELr Verantwortung ah un
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beruhigt sSein relig1iösentwurzeltes Gewissen durch „Verstaatlichung““ der
Bildung un Erziehung: VOoO Kindergarten bis ZUr Universität. Der Z1a-
Listische Staat trägt ı1881 sıich die Lendenz, dem Bürger die CISCHC Initiativei
Fragen der Bildung und Krziehung abzunehmen un ıhm C111 staatlich VOT'-

geschriebenes Bildungsideal und staathche Bildungseinrichtungen ZULC Ver-
fügung stellen. Der mehr oder WCNH1SCK entmündigte Staatsbürger, dem
die höheren kulturellen VWerte eın Herzensanliegen mehr SIn  d, sagt sich:
Hauptsache, da{fs ich Jlebe, INe1N Einkommen habe und teilnehme Sozial-
produkt un Hortschritt Der sozialistische Staat macht 6S dem kulturell
gleichgültigen Bürger bequem. Die freiheitliche Demokratie P E LA S  AAWort des Bundespräsidenten Lübke auf dem Hohen eißner gebrau-
chen „unbequem““

Anfälligkeit für ommunzstische Infiltration
Das sozlalistische Staatsdenken Westen 1st ohne allen Zweifel der Frei-

heit des Menschen zugewandt wen1gstens dem Willen und der auUsSSESPTO-
chenen Absicht ach Die erschreckende Knebelung der Freiheit durch den
östlichen Sozialismus hat 1er heilsam gewirkt.So eLIWAaSs kann ein freiheit-
lich denkender Sozialist wollen! Aber SC Staatsdenken hat außerordent-
lich schwer, sıch VO  a den praktischen Folgerungen des östlichen Sozialismus

distanzieren, wel  I1 Ja grundsätzlich das Bildungsmonopol des Staates
bejaht, jedenfalls ı der Bestimmung der Schulartun der Bildungspläne.
Er „duldet‘‘ Zie dıe konfessionelle Krziehung 1 der Schule als aufgezwun-

Kompromiß, nıcht aus Überzeugung. Daß der einzelne Sozialist S16
für s$1C  h un SCIHNE Kinder nicht ll ıst verständlich Aber 111 S16 uch
nıcht für die Angehörigen der Konfessionen. Das ist nicht verständlich

freiheitlichen Demokratie, die siıch ZU Schutz des Elternrechtes VCOI'-

pflichtet hat Verständlich wird es NUur durch die fragwürdige Meinung, daß
die Schule „Sache des Staates‘®® SEL, Das Godesberger Programm der SPD
schweigt sich völlig aus ber das Erziehungsrecht der Eltern. der Schul-
erziehung billigt den Eiltern „Mitwirkung aber keine Mitbestimmung

Warum diese Intoleranz gegenüber dem religi gebundenen Menschen?
Im Sinn des Liberalismus Ware e1iN€e€ solche Ablehnung der relig1ös gebun-
denen Erziehung och verstehen, weil dieser religiöser Bindung e1iNe

Kinengung der menschlichen Freiheit sehen 11 Aber der Sozialist ll
Sar nicht die „Ireie Krziehung, sondern die den Staat gebundene und
VO Staat estimmte Erziehung Er zieht also offensichtlich die Bindung des
Menschen den Staat der Bindung des einzelnen ott un die eli-
S1011 VOVTL.,. Die Ablehnung der religiös gebundenen Schulerziehung IST Iso
eiım Sozialisten die Folge totalıtären Staatsdenkens. Die relig1ös SC-
bundene Krziehung ıst C1MN Hindernis für den Kulturdirigismus des Staates.

VWie sehr das Mißverstehen der Freiheit auch bel Nicht-Liberalen und
Nicht-Sozialisten heute Schule macht un WIC sehr das wahre Wesen der
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menschlichen Freiheit verkannt wird, INOSC C611 Zitat ZUN dem neuesten Gut-
achten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- nd Bildungswesen
ZUr Situation un Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung beleuchten
ort heiflst ‚„ Wer politisch gebildet SC1IMHN 311 darf nicht der abgeschlos-

Vorstellungswelt sSsCLINeEer CISCHCNH sozialen oder weltanschaulichen
Gruppe befangen SC1IM mu{fß die anderen Gruppen der Gesellschaft VOeLr-

stehen können un die Wirklichkeit 1111 Auge haben‘“‘ (35) 1eviel
politische Unbildung mu{ S1IC.  h UNSeETE Demokratie i Zukunft och gefallen
lassen, WEn dieser Satz des utachtens der VWahrheit entspricht! Und wel-
ches Kompliment für die immerhın och schr zahlreichen gläubigen hri-
sten 11 der Bundesrepublik, die LFOTZ „Befangenheit®“ 1 ihrer CISCHCN Welt-
anschauung 1 Ööftentlichen T eben stehen, höchste politische Aufgab;n CI -

Tüllen, obwohl S1C Sinn dieses Gutachtens nıcht ‚„politisch gebildet” SC111

können.
ahrlich uUNsSsere Anfälligkeit für kommunistische Infiltration konnte

kaum besser anschaulich gemacht werden Denn 11112 kommunistischen Macht-
bereich gilt auch LUr der als „politisch gebildet” der „nicht der abge-
schlossenen Vorstellungswelt SCIHNELr CISCHCH sozialen oder weltanschaulichen
Gruppe befangen 1sST Anders gesagt Keligiöse Bindung gilt als einengend
WenNnn S1C öffentliichen Leben als für alle verbindlich kundgegeben wıird
Im übrigen lobt das erwähnte Gutachten die relig1öse Bindung als „Kern der
Bildung Warum überhaupt? Wenn religıöse Bindung dem Betreffenden
Scheuklappen anlegt da{fß andere Gruppen nıicht verstehen und die

Wirklichkeit nıcht Auge behalten kann!
Hs gibt Sätze dem Gutachten, die die religiöse Erziehung lobend

anerkennen auch die konfessionell „gebundene ber diese Beteuerun-
SCH beseitigen nıcht en grundlegenden Denkansatz nämlich die (Gleich-
setzung des „Pluralismus der Ööffentlichen Meinung MmMI1t „Freiheit“ Oll

weltanschaulieher Verbindlichkeit des Meinungsganzen DDieses Meinungs-
gibt 6S überhaupt nıcht un hat 6S wahrscheinlich 1116 gegeben „Plu-

ralismus“® besagt ja gerade das Nebeneinander VO  un verbindlichen und
verbindlichen Meinungsäußerungen, dıe 11 Treiheitlichen Gesellschaft,

S16 die Bundesrepublik SC111 will, Rahmen der Verfassung gesetzlich
geschützt sind.

Auf Grund dieses „pluralistischen“ Denkansatzes lehnt das Gutachten
radikal das Bestreben ab, CIL11C EIMNMCINSAMHNNLC ndı sich geschlossene Verbind-
lichkeit der religiösen Überzeugung der Ideologie des Kommunismus ent-

gegenzusetZzen. Warum % Kıs heißt .„Der Westen annn und darf dem totalıi-
aren Anspruch nicht mıiıt Ner Gegenideologie antwortien. Die freie Vielfalt
SC1INELr Ideen 1ä13S€ sich nıcht künstlich Einheit ZUSAMIMENZWUNSCH,
1e€ I1 Grunde negatıv bestimmt ist. Wer glaubt, dem absoluten Fanatismus
C116 Antı- ideologie entgegenset"zen sollen, Wer diesem Sinn
Anti-Kommunismus predigt, der verläßt den Boden der SEMEINSAMLEN ber-
lieferung, aut deren gelistiger Kraft die westliche Demokratie beruht“‘ (30)
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Der Kulturauftrag christlicher Politik

Dazu CINI5C Fragen Ist religiös-weltanschauliche Standpunktfestigkeit
gläubigen Christen deshalb schon „Ldeologie weil er e1MN „geschlosse-

165 Ordnungsbild zugrundelegt 7 Hängt die (Geschlossenheit des Bil-
dungsbegriffes oder Verbindlichkeit davon ab dafß sich alle darüber

werden, WIC das Gutachten auf behauptet ® Ist nicht gerade diese
Behauptung ‚„JLdeologie®” ? arf derjenige, der eC1iNe „bestimmte Bildungs-
idee  o vertritt oder sich ‚,all vorgegebenen Menschenbild*® (19) OLT 16 11-

tiert, deshalb nıcht mehr erns 56 werden, weil al diese Versuche
ach Meinung des Ausschusses ‚„‚ZUM Scheitern verurteilt‘‘ (19) sind % Hat
31sS0 1Ur JELLC Erwachsenenbildung kulturelle und politische Bedeutung, die
sich der neuesten Ideologie, nämlich „Pluralismus orjientiert?

art der gläubige Christ nıcht mehr versuchen, SC1LI1C Mitmenschen VvVon

erkennbaren Zusammenhängen überzeugen, die SiIC ZW ar Augenblick
nıcht als Wahrheıit sehen, die aber Möglichkeiten EMILEINSALNLEL UÜberzeu-
SUNSs un CIMMELNSALLLCLL Iuns eröffnen, weil SIC tatsächlich für alle bestimmt
sind 4 Hindert das daran, da{fß SIC trotzdem Freiheit verwirklicht werden
Die christliche OÖffenbarung 1st diese Wahrheit! Sie ist JeHNC Wirklichkeit
die als die VO  — allen anzuerkennende „eigentliche” durch ott selbst prokla-
mlert ıst ohne da{iß S1IC dadurch ‚„anderen Gruppen aufgenötigt wird WIC

das Gutachten auft allgemeiner Diktion und völlig mißverständlich
annımmt Die christliche Wirklichkeit wird ach statistischen Krhebungen
immerhin och VO  an gul 90 0/0 der Bewohner der Bundesrepublik respektiert,
jedenfalls nicht abgelehnt. ie Pluralisten dürften also E1iINE6 kleine Minder-
eıt ansmachen TOTLZ der sehr unterschiedlichen Glaubensüberzeugung VIC«=

ler Christen.
Die christLiche Wahrheit ist der CINZISC aller Absolutheitsansprüche ı

der Geschichte, der freiheitliichen INn Unterwerfung des SanZecnh Men-
schen fordert, also ih: nıicht nötigt Sie ist der Totalitätsanspruch der 11ebe
Er normiert SCIH (GGewissen verbindlich nd richtet aUus auftf 6116 „geschlos-
SECEI1C Vorstellungswelt” un öffnet gerade dadurch erst den Blick für die

Wirklichkeit. Kıs ıst die Weite des Blickes, der 1U AaUus der Liebe 19810)
lich 1st, ohne da{fß der Liebende dadurch ı Verwirrung gerä und die Treue
ZUr absoluten Wahrheit preisgibt Denn diese selbst hat sich gewürdigt sich
der Menschheit offenbaren. ])as ist der ‚„Boden der emeImsamen ber-
Lieferung””, auft deren geist1iger Kraft jede christliche Politik ı den west-
lichen Demokratien beruht.

och hat die westliche Welt nicht bewl1esen, dafß der Pluralismus
bindungslosen Freiheit 1JENC „geistige Kraft“‘ ist, auft der dıe westliche Demo-
kratıie beruht. Das Gutachten verwirft Bereich politischer Bildung jede
Art ‚, VOL ideologischer Simplifizierung” (36) Der VO gleichen utachten
proklamierte Pluralismus als Haltung nicht als Tatsache! iıst C116 Sim-
plifizierung der westlichen „Freiheit“‘‘. {)as Gutachten vertritt selbst z
Ideologıie. Der antireligiöse un: antikirchliche Kampf des Kommunismus
dagegen zeigt deutlich, da{iß ungezählte Menschen ihrer ‚„geschlossenen
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‚Weltanschauung“‘ willen verdächtigt, ode gequält, <;i1'1‘gel;erkert‚ g-
ängstigt, hingerichtet werden. Eine Erwachsenenbildung des Westens,die
als Bildungsziel die negatıve Norm unverbindlicher Toleranz anstrebt, mu
konsequenterweise uch den Kommunismus dulden. Denn auch 3 f ıst ım
Konzert des Pluralismus C1Ne Meinung VOIN Menschen, diedie gleichen Grund-
rechte haben WIC die Nichtkommunisten. DerPluralismus verräat SeciHh Grund-
PT1INZID, wWwWenn dem Kommunismus nıcht das gleiche Recht zubilligt. Hier
ze1igt sich, da{fß der Pluralismus als Haltung der Freitod der westlichen „Krei-
eit“® ist, wWenn einmal ı uUunNnsern CISCHCNH Reihen unmittelbarer Aus-
einandersetzung mıiıt dem Kommunismus als Ideologie kommen sollte.

Schließlich och C1116 letzte Frage: Ist christliche Politik, die Gottes Ord-
DUn öffentliechen Leben ZUr Geltung bringen will, deshalb Unbildung;
weil S16 TOTZ des Pluralismus der Meinungen die geoffenbarte (Gottesord-
Nung ZUF Grundlage der Bildung, der Politik un des staatlichen Zusammen-
lebens machen sucht? der heifst demokratische Freiheit der Meinungs-
äußerung nıicht eher: ehrlicher Wettstreit zwischen verbindlicher VWahrheit
un unverbindlichen Ideen? Freiheit für beide das ist Demokratie! ber
Freiheit ILUFr für die Unverbindlichkeit das 1sSTt Gesinnungsknechtung untier
em Schein der Freiheit. VWer VOoO  — beiden der Anfälligkeit für kommunisti-
sche Intiltration ULNSeTrTeIn CISCHNCH Geist un Herzen tatsächlich den Star
stechen wird wollen WIT Bescheidenheit der Zukunft berlassen.

DEr KULTURAUFTRAG DES (GRUNDGESETZES
„J1m Bewußtsein SCINeEeTr Verantwortung VOL ott un den Menschen“®

beginnt die Präambel Grundgesetz der Bundesrepublik.

Schutz und Wüirde des Menschen
Art. 1, Abs des Grundgesetzes lautet: 99  1€ Würde des Menschen ist -

antastbar. Sie achten un schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt 66 Jede Politik innerhalb der Bundesrepublik 1sTt also auf den Schutz
der Würde des Menschen verpflichtet. Das 1ST aber auch der grundlegende
Kulturauftrag, den die Geschichte selbst der christlichen Politik i der Aus-
einandersetzung mıiıt der kommunistischen Kntwürdigung des Menschen ZUr
Pflicht macht

Gewilß wirft auch die veränderte technisierte Lebenswelt eEue Kultur-
probleme auf, die sich auf SallZ konkrete Aufgaben i Alltag des Menschen
richten: Vermenschlichung des Verkehrslebens, des Wirtschaftsbetriebs;
Vorkehrungen Gefahren, die mıt der veränderten Arbeitsweise für
Seele un:! Gesundheit entstehen. ber al dem ist eC1N€ spezifische Auf-
gabe christlicher Politik der Bundesrepublik das totalıtäre Staatsdenken
abzubauen auch den CISCHNECN Reihen! und der Anfälligkeit kom-
munistische Infiltration durch verstärkten Schutz der Würde des Menschen
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entgegenzuwirken. Denn über die Würde des Menschen hat der Christe1ine
Vorstellung, die allen geistigen Wandlungen gewachsen ist, weil S16

dem wirklichen Menschen orıentiert bleibt, WI1Ie iın die göttliche Offen- S
barung sichtbar macht ää

Gesellschaft Staat Politik

Die christliche Vorstellung von der Würde des Menschen macht 65 INOS-
lich, das Verhältnis des einzelnen zZuU Gesellschaft, Staat und Politik nüch-
tern un klar sehen un gerade dadurch den Schutz der Persönlichkeit
auch i der geistigen Auseinandersetzung gewährleisten. b

Da{fßs die Geistigkeit des Menschen ıst, die Würde ausmacht, ıst
christliche un:! westliche Auffassung un die Voraussetzung der Grund-
rechte der Person. IDie kommunistische Ideologie leugnet den Geist über-
haupt, verkennt die personale Würde des Menschen nıcht 155C1I1-

schaftlicher Erkenntnis oder Aaus wissenschaftlich begründbaren Jau-
ben, sondernaus haßerfülltem Unglauben, der sıch ı Pseudoglauben

die „Kwigkeit aterie“ arnt, die der Ursprung des Menschen sSeiN

soll Die menschliche Gesellschaft ıst danach die geschichtliche Gestalt der
Materie, der Parteistaat 1ıst ihr Funktionär, un der einzelne ist vorüber-
gehende Funktion, die autftaucht un wıeder untergeht. Dieser Pseudo-
glaube steht nıcht Ur Büchern, sondern ıst gesellschaftliche und poli-
tische Macht, die die Menschheit und C1ISENCS Volk spaltet.

Nüchterne Klärung dessen, w as für uNnsSs Gesellschaft, Staat un Politik
bedeuten, ıst Kulturauftrag tür unNns alle. Nur können 1iNsern Geist &n  S

kommunistische Intiltration schützen. Für ist der Mensch nicht
LUrProdukt der Materie, aber auch nıcht LUr Geist. Kr ıst die lebendige Kin-
heit VO  m} beiden SC1LI1LOL individuellen Person. Als stoffgebundenerGeist

1ıst der Mensch werdehafte Person, leibgebundener Mitmensch, weltgestal-
tender Kulturschöpfer. IDie für die Gesellschaft grundlegende kulturschöp-

ferische 'Tat des Menschen ist die Staatsgründung. Innerhalb der Gesell-
schaft un miıt ihrer Hilfe soll der einzelne Personwürde entfalten. Zu
diesem kulturschöpferischen Zweck gründet die jeweilige Gesellschaft den
Staat
Gesellschaft ı1 weiıteren Sinn ist die Gesamtheit der menschlichen Per-

NeI,. Im CNSCICH ınn ist Gesellschaft das Ordnungsgefüge der zwischen-
menschlichen Beziehungen un: Interessen. Der einzelne ist Ghlied dieses Ge-
sellschaftsgefüges, nachdem dieses sich e1in Lebensordnung die Verfas-
sung geschaffen hat, deren Rahmen die Vieltalt der zwischenmensch-
lichen Beziehungen un Interessen gleichen Lebensraum gewährleistet
werden soll. Zur ständigen Gewährleistung der Verfassung schaffen sich die
Glieder des Gesellschaftsgefüges 6in SCEMLECLNSAMLECS Werkzeug ıhrer C1N-
samen Interessen: den Staat Entsprechend ıhrer personalen Würde sind
also die einzelnen (Glieder zugleich mitverantwortliche Träger des werk-
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zeuglichen Staates.Das besagt nüchtern un schlicht, daß S16 als solche für
die rechte Handhabung des StaatesSverantwortlich sınd. Diese
Praxis der Staatsführung ist Politik. Politik hat also dynamischen Cha-
rakter, insofern S16 durch regelmäßige Treie Wahlen die staatliche (Gewalt
den jeweiligen Interessen des Gesellschaftsgefüges anzupassecn sucht.

Politik, Staat un! Gesellschaftsgefüge bilden demnach C1INe dynamische,
auft die Wüiürde des Menschen gerichtete Einheit. Darin bestimmt nicht die
Politik die gesellschaftlichen Interessen., sondern. die Glieder des Gesell-
schaftsgefüges bedienen sıch mıt Hilfe der Politik des werkzeuglichen Staa-
tes und SCINer Organe, 111 den Bestand der Gesellschaft ZUI1 ohl aller ihrer
Glieder YA garantieren

Kulturzuständigkeit
Die Zentrierung aller staatlichen Gewalt aut die Wahrung der Würde des

Menschen hat notwendig Wolge, dafß kein Sachgebiet Bereich der
Staatsaufgaben gibt das ohne Beziehung ZUuU Kulturauftrag der Gesellschaft

Kultur 1st menschenwürdige Lebensgestaltung der Gesellschaft als
SANZCL Der Kultur auftrag der Gesellschaft erstreckt sich also aut die Wah-
rungs un KEntfaltung der Menschenwürde unmittelbar Kultur IST sSom1 das
Krgebnis der Kulturtätigkeit einzelner Ghieder oder Gruppen des Gesell-
schaftsgefüges, soweıt dieser Jätigkeit un ihren Krgebnissen die
Würde des Menschen gewahrtbleibt und dargestellt wıird. „Kulturtätigkeit‘”,
die den Menschen entwürdigt un entstellt, ıst Unkultur.

Kultur als menschenwürdige Lebensgestaltung ent weder dem Staat och
der Gesellschaft als solcher, sondern den einzelnen Gliedern des Gesell-
schaftsgefüges, insofern S1C als Personen mehr sınd als dessen Glieder und
auch mehr sind als 1Ur JTräger des Staates Dieses „mehr““ macht die Würde
der Person des Menschen aus,: Daraus ergeben sıch für die Kulturtätigkeit
rei grundlegende Zuständigkeitsbereiche, die einander un sich
gegensel1tig durchdringen, ohne dafßs S1C jemals identisch SCIMHN könnten.

An erster Stelle steht der unantastbare Intimbereich der Person. Für
1st die Person letztlich allein zuständig. Kır untersteht dem (Gesetz des S
W1556115, Ihn achten un schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt, WIC das die diesbezüglichen Artikel des (rundgesetzes klar ZU.
Ausdruck bringen.

VWeıil jeder einzelne als Jräger des Staates für die Staatsführung:miıtver-
antwortlich ıst, ann sich 16 mıt Berufung aul SCIMHN (sewissen der Lieli-
stungsgemeinschaft entziehen, soweıt diese das Wohl aller Rahmen des
Rechtes un: (Gesetzes erstrebt Wer teilnimmt den Vorteilen der Liel-
stungsgemeinschaft 1ST auch ihrer Erhaltung un: ihrem Schutz durch
CISCHE Leistungen entsprechend SCIHNEIN Kräften un Fähigkeiten verpflich-
tet Der einzelne IsST a1lso AUSs der Tiefe SCLIHCS Intimbereiches her mıtverant-
wortlich für die Staatsführung, ohne dafß dadurch ZU Diener oder TELNEN
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erkzeug des Staates werden darf. Dennf* der einzelne: St611t weder seine

Person den Dienst des Stäätes, noch gestattét dem Staat.das Hın-
einreden iın seinen Intimbereich. Was jedoch dem Staat, oder richtiger
dem Gesellschaftsgefüge mıt Hılte des Staates ZUL Verfügung stellt und stel-
len mulß, ist eın aNnSEMLESSCHNECL Anteil Leistungen für das Wohl aller I)ie-
SCI” Gesamtbereich erzwingbarer Leistungen, der 1er Z7U Unterschied VOoO

Intimbereich als Sozıalbereich bezeichnet WIr  d, tällt also In die Zuständig-
keit der Staatsgewalt. Der Staat garantıert als Urgan des Gesellschaftsgefü-
SCS das Wohl gllér durch Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre-
chung.
s ıst klar, dafß sich das Leben der Gesellschaft nıicht 1m verstandenen

Sozialbereich erschöptt. Der Staat als rechtsverbindlicher Sozialkörper ist

ja DUr der selbstgeschaffene werkzeugliche Leib, den dıe Gesellschaft azu
gebraucht, um die Vieltalt der gesellschaftlichen Beziehungen, Interessen
USW. In geordneten Bahnen ZU Wohl aller halten. Das geordnete /usam-
menleben als Gesellschaftsgefüge ıst mehr als der dem Staat anvertiraute
Sozialbereich. Die Urgane des Lebens sind och nicht das Leben selbst. Der
Staat als Ordnungsorgan des Gesellschaftsgefüges dient em gemeınsamen
1Leben der Glieder. Gesellschaftliches 1eben ıst mehr als staatliche Ordnung.

Der einzelne ıst nıcht DUr Glied einer geordneten Gemeinschaft VO  — Men-
schen, führt nıcht HUL eın gemeinsames, sondern auch eın d duelles
un!: persönliches Leben Der Ermöglichung dieses individuellen Lebens ist
das gemeinschaftliche zugeordnet. uch das Gesellschaftsgefüge dient der
individuellen Wäüärde der Person, jedoch In anderer und umfassenderer Weise
als der Staat_. Die Fülle des gesellschaftlichen Lebens enfSpringt dem un-
erschöpflichen Zusammenspiel vVvomn Intimbereich und Sozialbereich. Die (ze=-
sellschaft lebt und stellt sich dar im Kulturbereıich, der die beiden ande;‘n
umfaßt und. beseelt.

F. ami\lie als Hort der Kult\ür
4 Die ursprüngliche Lebendigkeit un innere Kraft des Gesellsc‘haftsge‘fü-
ges gründet iın der Familie. Bel allem Wandel der Lebenstormen nd gesell-
schaftlichen Gliederungen der modernen Zeit behält die Familie ihre Kin-

zigartigkeit. Sie ist Quellgrund und Hort der natürlichen und kulturellen
Menschwerdung der Persönlichkeit. Das gilt nıicht DUr für die Kinder, SO1-

ern auch für die Welt der Erwachsenen. Al erster Stelle ür die Ehegatten.
Die Familie steht dem Intimbereich der Person unvergleichlich näher als

jede andere gesellschaftliche Gruppe oder Organisation. Obendrein ist s1€e
die Urform des st'aatliehen Sozialbereiches, weil s1€6. auch Leistungsgemeı1n-
schaft. zum Wohl ihrer Glieder ıst. Wenn die Bildung des Menschen und die

Entfaltung seiner Persönlichkeit die wesentlichen Ausdrucksweisen der Kul-
iur sind, annn ist die Familie die lebendigste Stätte der Kultur, der schöpfe-
rische un bergende Hort des Intimbereiches, aus dem STETS Nne  (r und STETS
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af1ders die Tie‚fenkr-äfi.; der Seele, die Charaktervielfalt des hinein-
E  X strömen ın die Breite des gesellschaftlichen Lebens. Die Familie ist die eiINn-

Z1ge natürliche Gesellschaftsgruppe, die aUus ihrer Kigenart die Cheder
eine bergende Ordnung bindet, die nıcht als Zwang empfunden wird, tSO].'1-\
ern als befreiender Schutz, wenn ihr Grundgesetz gelebt wird: die gegen-seilige Liebe Durch sS1€e wird der Mepsch _Opferber‘-eitscha_ft und Hingabebefähigt.

Die bestorganisierte Schule ann die kultursc'höpfefische Kraft der Fa-
mıiılie Nn1ı€e ersetzen. Jede Kulturpolitik, die die Erziehungsaufgabe der Fami-
lie auf andere Kinrichtungen verlagern sucht, ist Kulturwidrig, SAanz ab-
gesehen VO  — der rechtlichen Frage. Was darum der Deutsche Ausschuß im
„Rahmenplan“ dieser Frage sagt, ıst kulturpolitisch höchst bedenklich
Dort heißt 99  1€ moderne Zivilisation hat die erzieherische Kraft der
Familie vermindert un die Jugend einer ‚gefährlich—en Fülle schwer
kontrollierbarer KReize aus: Deshalb darf gerade die Hauptschule nicht
Unterrichtsanstalt sein; s1e mu vielmehr einem bergenden Lebensraum
der Jugend mıt indenden Ordnungen werden un die Ansätz6, welghe die
Volksschule darın schon zeigt‚ weıter entwickeln“‘® (27)Das annn untier Umständen richtig verstanden werden als zeitweiligéHilfe un: Ergänzung der Familie. Wenn das aber als grundsätzliche Dauer-
einrichtung gemeınnt ist ann ( aum anders verstehen Sso rät
damit das Gutachten einem Familienersatz. Mag auch die erzieherische
Kraft der Hamilie ın ihrer augenblicklichen Erscheinungsform vermindert
se1in, bleibt trotzdem ihr KErziehungsrecht un: ihre bedeutsame KErzie-
hungsaufgabe. AAar s die verminderte erzieherische Kraft der Familie
bleibt immer och stärker als die der völlig andersgearteten Schulgruppeer Bun-oder Schulgemeinschaft. Kulturpolitik Geist des Grundgesetzesdesrepublik sollte érster Stelle den Raum- un Lehrermangel der Schule
beheben und die äußeren Bedingungen der schulischen Erzielfung gestal-
ten, da{fß zunächst einmal eın menschenwürdiger Unterricht möglich ıst. Das
ist Grundvoraussetzung, um die Schule dem „bergenden Raum““ der Familie
in etwa ähnlich gestalten. Was die „bindenden Ordnungen“ anbetrifft,
ist ja erster Stelle das Gewissen der Kıltern, das darüber befindenhat, welche bindenden Ordnungen in der Schule gelehrt un gelebt werden.
Wenn die Schule diesem Sinn der Not der Jugend abhelfen soll, ann wirddas jeder begrüßen. Wenn 65 jedoch heißen soll, dafß dadurch ein Familien-
ersatz angeraten wird, annn wıssen WIT bereits aus konkreter Erfahrung,
wWwWäas das 1m einzelnen bedeutet: staatlicher Kindergarten, Tagesheimschuleund ähnliches. Ein einziger Blick SCH Osten sollte uns davor arnenl

Aus der Verminderung der erzieherischen Kraft der Familie ergibt S1Cfür eine Treiheitliche Demokratie eine SANZ andere_ Folgerung: die Pflicht
des Staates, die erzieherische Kraft der Hamilie ın jeder VWeise schützen
un fördern. Was soll enn sonst Art 6, Abs des Grundgesetzes bedeu-
ten: ‚„Ehe und Fanulie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen
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Ordnung““ ? Es 1ıst Pflicht des Staates,dieUrsachen der Verminderung der
417  EerzieherischenKraft der Familie untersuchen un beseitigen helfen.

Das Grundgesetz verpflichtet ıh dazu, die Formulierung „unter dem
besonderen Schutz‘®überhaupt onkreten Sinn ı Zeit haben
soll Der Rechtsschutz allein ann damit nıcht gemeınt SC1IIL. „Besonderer
Schutz‘“ heifst Förderung Rechtsschutz 1sSt nıichts „Besonderes

‚„Heimat‘ ‘-Kultur ı technısıierter Zukunft
Für die christliche Politik liegt heute der Kulturauftrag auch ı der Bundes-

republik offensichtlich zutage, daß überhaupt nicht ı Zweiftel SCZUSCH
werden kann, nicht andere kulturwidrige Interessen Spiel sind rst
VO der Familie her wird der driıtte Bereich des gesellschaftlichen Lebens
der Kulturbereich SCiIHNeEer Ausrichtung au die Würde der Persönlich-
keit voll un SALLZ sichtbar. Soziologen un Psychologen sınd sıch heute dar-
ber C  9 da{fß die Familie aus L1Nereh Kräften dahin strebt, Gegensatz
ZUT: entpersönlichten Offentlichkeit „Intimgruppe“ SECE1MN. Hier zeigt sS1C  h
1Iso bereits e1in eindeutiger Umschwung die Verminderung der fn
zieherischen Kraft der Familie. Die festgestellte Minderung der erziehe-
rischen Kraft ist keineswegs e1iNe Verlagerung auf andere gesellschaftliche
Gruppen. Dieser „Fortschrittsglaube‘ ist eiNe {Illusion. Die Familie gebiert N
aus den geistseelischen Intimbezıiehungen ihrer Glieder JENC Strukturele-
mente,diel Zeiten untechnisierten Lebenswelt mıt dem Heimatgefühl
verbunden 6Il

Man spricht heute mı1T guten Gründen VoNn der Problematik des Begriffes
„Heimat“®. Mit der Technisierung der Lebenswelt und all ihren Folgen gibt

LUr selten och bindende Gefühlsverwurzelung ı geographischen Raum
der Heimat, die der erzieherischen Kraft des Irüheren Heimatgefühls auch
LUr annähernd entspräche. Die Heimat des Menschen der technisierten Welt

4INnnn erzieherisch wirksamer Gefühlsverwurzelung ist der soziologisch
unersetzbare Raum der Familıte. Gemüt, Geist un Herz des heutigen Men-
schen suchen VO  b sich aus diese Bergende Heimat finden. Hier ıst die

z

Seelentiefe des Menschen der Technik bereıts weit VOTaUs.

Kulturpolitik mufß diesen Tatbestand sehen und die Folgerungen daraus
zıiehen, ındem S1C den Intimbereich der Familie miıt allen baulichen, finan-
ziellenun technischen Mitteln ermöglichen sucht Eine STO BzügigeWohn-
kultur Zzu Schutz des Intimbereiches der Familie ist heute nd  ] Zukunft
der beste Schutz UuNseTrTer Jugend Im Intimbereich der Familie wird die
kommende Kultur der technisierten Zukunft geboren hne diesen Be-
reich wird die K ultur als menschwürdige Lebensgestaltung untergehen. 3

]D)Das Grundgesetz der Bundesrepublik zeichnet eindeutig den Kulturauf-
trag VOor, den jede Politik heute ı Rahmen der Verfassung erfüllen hat
Bewahrung der menschlichen Person VOL jeder Art vonEntwürdigungdurch
totalıtäre Machtansprüche, durch kulturwidrige Bildungsplanung un: durch
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Alfred Pohl, Bäßfioxiis>éhré Urkönige und biblische Erzväterdie Schäden der Technisierung. Die chrisfliche' P6-h'tik ann dabei auf Grund
ihrer Staats- un: Gesellschaftéauffassung ganz im Geist des Grundgesetzeswirksam selin. Denn die Würde un Entfaltung der Persönlichkeit ist eın SC-meinsames Grundanliegen dieser Politik un des Grundgesetzes. Die christ-
liche Beseelung dieses Kulturauftrages ıst aber auch höchst Tın
aktuell 1ın Hinblick autf denKulturbojlschewismus des Ostens. glicä un:

Babylonische Urkönige un bıblische Erzväter
ALFRED POHL

Unser Wissen ber die Vorgeschichte des V ordereh Orients stammt AUusSs TEl
„Quellen“‘, ZWEel liıterarischen, der Überlieferung des Zweistromlandes und
der Bibel, un der dritten archäologischen, den Ausgrabungen selbst. Diese
Ausgrabungen haben uns sowohl 1m nördlichen Randgebirge Mesopotamiens
W1e in den Marschen zwischen den beiden Flüssen Kuphrat un Tigris SOWI1Ee
1ın SDyrien un Palästina gerade In den etzten Jahren unerwartete Kenntnisse
gebracht. Die Grabungen sınd natürlich auch die wichtigste Erkenntnis-
quelle. Sie allein können uns die objektive Grundlage des Kulturablaufs
sichern. In dem Sumpfland der südmesopotamischen Ebene beginnt die
städtische Hochkultur ‚etwa das Jahr 3070 \U während s1€ 1ın SYy-rien-Palästina mıt Jericho bereits 1e]1 früher iın KErscheinung trıtt.

Die beiden Lliterarischen „Quellen“‘, die schrittliche Darbietung des Wel-
stromlandes und der Bıbel. setzen ers recht SDÄäL eiIn. In Mesopotamien liegtdie KErfindung der Schrift 1m vorchristliechen Jahrhundert: Aber die
sten geschichtlichen Urküunden sınd erst etwa 2500 V, Chr herum abge-failst och später ıst die schriftliche Darbietung der Bibel anzunehmen.
Somit ist 6S unmöglich, da{fßs diese beiden „Quellen“‘ uns den wirklichen
vorausgehenden Kulturablauf V1
wollen.

eler Jahrtausende wiedergeben können und

Der hebräische (maseretische) ext der Heiligen Schrift bietet für
den Ablauf vorgeschichtlicher Kultur 1S Christus 4145 Jahre, die grie-chische Übersetzung der Septuaginta EeELIWAaS mehr., 5256 Jahre ber diese
Angaben können natürlich nicht der VWirklichkeit genügen. Daher wird es
sıch ıIn der schriftlichen Festlegung ohl um _ gew1sse literarische Gattungen
handeln, die den tatsächlichen Ablauf eher verhüllen als entschleiern.

Diese durch die Ausgrabungen enthüllte VWiırklichkeit mu{ uns och neben-
bei weıtere Fragen beantworten. Wenn auch dem Menschen ach dem Sün-
denfall seine natürlichen Kräfte geblieben sınd un der kulturelle Aufstieg

Vgl diese Zschr. 162 (1958) 245
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